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RS OGH 1996/8/27 5Ob2261/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1996

Norm

MRG §27 Abs3

Rechtssatz

Die im Gesetzeswortlaut gebrauchte Wendung "im voraus" (§ 27 Abs 3 Satz 2 MRG) kann, soll die Gesetzesbestimmung

ihren Zweck erfüllen, nur so verstanden werden, daß ein Rückforderungsverzicht erst nach Zahlung des

Ablösebetrages wirksam ist.
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